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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.11.1961

Norm

ABGB §335 A

ABGB §1295 IIf7a

ABGB §1311 Ib

Rechtssatz

Jeder, der rechtswidrig und schuldhaft die Gewahrsame an einer Sache verändert, hat für den Zufall aufzukommen,

der die Sache sonst nicht betro5en hätte. Wer unrechtmäßigerweise Sachen an sich bringt oder fortscha5t, haftet für

jeden Zufall, der sie sonst nicht getroffen hätte.
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